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AUFNAHMEVERFAHREN 

Formalerfordernisse
• Beim Gesuch zusätzlich Angabe der „Bewerbung 

um die Aufnahme in den richterlichen Vorberei-
tungsdienst“, keine gesonderte Bewerbung nötig

• Achtung: In Wien nur möglich, wenn Beginn der 
Gerichtspraxis zum 1. 3., 1. 6., 1. 9. oder 1. 12.

VORAUSSETZUNGEN 
• österreichische Staatsbürgerschaft

• abgeschlossenes Studium des österrei-
chischen Rechts 

Auswahlverfahren
• Absolvierung von Fachkursen

• Schriftliche Prüfungen aus Zivilrecht und/oder 
Strafrecht

• Psychologische und allgemeinmedizinische 
Eignungsuntersuchung

• Kommissionelles Prüfungsgespräch bei welchem 
Fragen sowohl zur persönlichen als auch zur 
fachlichen Eignung gestellt werden

• Besetzungsvorschlag durch einen richterlichen 
Personalsenat

• Dauer des Aufnahme-
verfahrens: ca. 1 Jahr

RICHTERAMTSANWÄRTERZEIT 
• Dauer der Richter:innenausbildung:

ca. 4 Jahre (inkl. Aufnahmeverfahren)

• Verdienst ca. EUR 3.500 brutto/Monat

• Ausbildung in sämtlichen Bereichen des gericht-
lichen und staatsanwaltschaftlichen Dienstes

• Am Ende: Richteramtsprüfung

• Schriftliche Prüfung: jeweils ein Urteil aus Zivil- 
und Strafrecht

• Mündliche Prüfung: Bürgerliches Recht, Arbeits- 
und Sozialrecht, Unternehmensrecht, Zivilverfah-
rensrecht, Strafrecht und Strafverfahrensrecht, 
Dienstrecht und Gerichtsorganisation sowie 
Grundzüge des Europarechts 

RECHTSHÖRER:INNENSCHAFT

Was ist das?
• Möglichkeit, während des Studiums die Tätigkeit 

einer Richterin:eines Richters oder einer Staats-
anwältin:eines Staatsanwalts kennen zu lernen

• Teilnahme an Gerichtsverhandlungen, Einblicke 
in den Geschäftsbetrieb und in die Aktenbe-
arbeitung

• Dauer: 2-8 Wochen, kann auch fl exibel verein-
bart werden

Wie melde ich mich an?
• Motivationsschreiben mit Lebenslauf und 

Studiennachweisen an die gewünschte Institution 
(Gericht oder Staatsanwaltschaft)
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Wie?
• Anmeldung spätestens einen Monat im Voraus

• per (handschriftlichem) Gesuch mit erforderli-
chen Unterlagen (siehe unten) beim zuständigen 
Oberlandesgericht

• Beginn immer am Ersten des Monats (im 
OLG-Sprengel Linz nur zu folgenden Terminen 
möglich: 1.3., 1.6., 1.9., 1.12.)

Erforderliche Unterlagen zur  
Anmeldung
• Zwei Lichtbilder (Ausnahme: im OLG-Sprengel 

Graz nur ein Lichtbild erforderlich)

• Geburtsurkunde (allenfalls auch der Kinder)

• Allenfalls Heiratsurkunde

• Staatsbürgerschaftsnachweis

• Meldezettel

• Maturazeugnis und 1., 2., 3. Diplomzeugnis

• Nachweis Studienerfolg (in Wien: Sammelzeugnis)

• Allenfalls Nachweis anderer Studien

• Bescheid über akademischen Grad

• Antrag auf bargeldlose Gehaltszahlung Ihrer 
Bank

• Lebenslauf (teilweise handschriftlich)

• Sozialversicherungsnummer (Kopie e-card)

• Allenfalls Bekanntgabe eines aufrechten Dienst-
verhältnisses samt Bestätigung des Dienst-
gebers, dass die Dienststunden bei Gericht 
eingehalten werden können

• Nachweis des Zivil-/Präsenzdienstes

• Beleg über die Entrichtung der Verwaltungsab-
gabe iHv EUR 18,20

GERICHTSPRAXIS

Was?
• Praxisbezogene Ausbildung zur Ergänzung des 

Studiums

• Sieben Monate lang unter der Anleitung einer 
Richterin:eines Richters oder einer Staatsanwäl-
tin:eines Staatsanwaltes

• Zumindest je eine Zuteilung in Straf- und Zivilrecht

• Unterstützung der Richterin:des Richters, der 
Staatsanwältin:des Staatsanwaltes: Schriftführen, 
Verfassen von Beschlüssen und Urteilen, Akten-
aufarbeitung, Betreuung von Parteien am Amtstag 
etc.

Wer?
• Absolvent:innen eines Studiums des österreichi-

schen Rechts oder eines gleichwertigen Studiums 
für einen Beruf, für den die Gerichtspraxis gesetz-
lich als Berufs-, Ernennungs- oder Eintragungs-
erfordernis vorgesehen ist

• Bürger:innen der EU, des EWR oder der Schweiz

PRAXIS
• 40 Stunden pro Woche,  

täglich 7:30–15:30 Uhr

• Dauer: sieben Monate

• Gehalt von ca. EUR 1.700 brutto/Monat

• Freistellung: 25 Tage pro Ausbildungsjahr  
(bei kürzerer Dauer aliquot, d.h. für  
7 Monate insgesamt 15 Arbeitstage)

Warum?
• Die Absolvierung der Gerichtspraxis ist Voraus-

setzung, um „klassische“ Rechtsberufe wie 
Richter:in, Staatsanwältin:Staatsanwalt, Rechts-
anwältin:Rechtsanwalt, Notar:in und Beamte:r der 
Finanzprokuratur ausüben zu können

Wo?
• Zuteilung erfolgt zu einem Bezirksgericht, Landes-

gericht oder einer Staatsanwaltschaft im jeweiligen 
Gerichtssprengel

• Angabe von Präferenzen ist möglich und wird nach 
Machbarkeit berücksichtigt

• Abgedeckt werden meist drei verschiedene Statio-
nen, zumindest bestehend aus Straf-und Zivilrecht

Wer kann Auskunft geben?
 → Oberlandesgericht Wien, Referat 3 

Tel.: +43 1 52152-3393 oder 3716 
Web: www.justiz.gv.at/olgw-gerichtspraxis

 → Oberlandesgericht Graz 
Gabriele Meyer 
Tel.: +43 3168064-1318 
Web: www.justiz.gv.at/olgg-gerichtspraxis

 → Oberlandesgericht Linz 
Edith Sachsenhofer 
Tel.: +43 5 760121-11211 
Web: www. justiz.gv.at/olgl-gerichtspraxis 
Anita Traxler 
Tel.: +43 5 760121-11223

 → Oberlandesgericht Innsbruck 
Angelika Flörl 
Tel.: +43 5 76014-342088 
Web: www.justiz.gv.at/olgi-gerichtspraxis


